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Fragen? Kritik?
Anregungen?

Geben Sie uns Feedback unter 
marketing@swehst.de

Liebe Kunden,

die Nachrichten zur Energiepolitik 
überschlagen sich. Ein Gesetz 
jagt das andere. Nicht alles ist zu 
Ende gedacht. Erst wurde eine 
Gasumlage beschlossen, dann 
wieder gekippt und nun durch 
neue Gesetze und Verordnungen 
ersetzt. Die Politik jongliert mit 
astronomisch hohen Geldbeträgen 
und verspricht, jeden und alles zu 
retten. 
 
Positiv ist, dass die Politik in unse-
rem Land sich wirklich bemüht, 
die Auswirkungen des Ukrai-
ne-Krieges für uns alle so erträg-
lich wie möglich zu gestalten. Aber 

angesichts der Komplexität der 
Aufgabenstellungen wird das nur 
eingeschränkt möglich sein. Auch 
wir als Stadtwerke sind natürlich 
direkt betroffen und werden im 
Jahr 2023 mit deutlichen Prei-
serhöhungen reagieren müssen. 
Börsenpreise, die wir uns noch vor 
einem Jahr nicht vorstellen konn-
ten, zwingen uns zur Anpassung 
unserer Entgelte. Durch unsere vo-
rausschauende Beschaffungspoli-
tik waren wir immerhin in der Lage, 
Ihnen im Jahr 2022 bislang stabile 
Preise anzubieten, während ande-
re Stadtwerke teils mit mehreren 
Preiserhöhungen reagiert haben.
 
Wir sind uns bewusst, dass viele 
Bürger mit Sorge in die Zukunft 
schauen und dass die drastischen 

Erhöhungen von Strom- und 
Gaspreisen ein Teil dieser Sorgen 
sind. Es wäre unredlich, unhalt-
bare Versprechungen zu machen. 
Ja, die Preissteigerungen werden 
signifikant sein. 

Wir versprechen Ihnen aber, dass 
wir Ihnen ein weiterhin verlässli-
cher Partner sind und nehmen un-
seren Auftrag zur Versorgung mit 
möglichst preisgünstiger Energie 
sehr ernst!

Ihr Robert Böswetter
Geschäftsführer  
Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH

Editorial
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FAQ zu den Gasumlagen
1. Was ist die 
Gasbeschaffungsumlage?
Im August wurde für alle Letztver-
braucher die Gasbeschaffungs-
umlage beschlossen. Sie sollte als 
Folge des Ukraine-Krieges große 
Gasimporteure, wie bspw. Uniper, 
von den Mehrkosten für die Ersatz-
beschaffung von nicht geliefertem 
russischem Gas entlasten. Ein Tag 
bevor die Gasumlage in Kraft treten 
sollte, hieß es dann „Kommando 
zurück“, die Umlage kommt doch 
nicht, stattdessen aber eine Ener-
giepreisbremse. 

2. Was ist die 
Gasspeicherumlage?
Die Bundesregierung hat ein 
Gesetz beschlossen, das konkrete 
Mindestfüllstände der Gasspeicher 
an bestimmten Stichtagen vorgibt. 
So z. B. sollten die Speicher zum 
1.11.2022 bis zu 95 % gefüllt sein 
und am 1.02.2023 immer noch bis 
zu 40 %. Dies soll dazu dienen, 
dass im Winter auch beim Ausfall 
von Gasimporten die Gasversor-
gung in Deutschland gesichert ist. 
Der Marktgebietsverantwortliche, 
Trading Hub Europe (THE), ist für 
die Befüllung zuständig. Die dafür 
bis zum 31. März 2025 anfallen-
den Kosten werden über die so 
genannte Gasspeicherumlage 
finanziert.

3. Was ist die 
Bilanzierungsumlage? 
Die Bilanzierungsumlage dient 
dazu, den zu erwartenden Fehlbe-
trag aus dem Einsatz von Regel- 
und Ausgleichsenergie zu decken. 
Konkret heißt das, dass die Umla-
ge die Kosten ausgleichen soll, die 
dem Gasnetzbetreiber Trading Hub 
Europe (THE) entstehen, wenn der 
tatsächliche Verbrauch von der Pro-
gnose abweicht und der zusätzliche 
Bedarf kurzfristig zum aktuell hohen 
Marktpreis beschafft werden muss. 
Denn auch, wenn Sie eigentlich 
mit uns, der Stadtwerke Eisenhüt-
tenstadt GmbH, einen Gasvertrag 
abgeschlossen haben, ist letztlich 
die THE dafür zuständig, dass das 
deutschlandweite Gasnetz gleich-
mäßig ausgelastet ist und Sie und 
auch andere Kunden beliefert 
werden können.

4. Wie hoch sind die 
Umlagen?
Die Gasspeicherumlage beträgt 
netto 0,059 Cent je Kilowattstunde. 
Die Bilanzierungsumlage liegt bei 
netto 0,570 Cent je Kilowattstunde.

5. Wie lange werden die 
Umlagen erhoben?
Die Gasspeicherumlage wird nach 
aktuellem Stand vom 1. Oktober 
2022 bis zum 31. März 2025 

erhoben. Die Bilanzierungsumlage 
wird immer jährlich zum 1. Oktober 
jedes Jahres bekannt gegeben 
und gilt für 12 Monate. 

6. Wer muss die 
Umlagen zahlen?
Die Umlagen sollen von allen 
Letztverbrauchern gezahlt werden. 
Diese trifft also Privathaushalte 
und gewerbliche Gaskunden in 
Deutschland gleichermaßen. 

7. Wie erfolgt die 
Bezahlung?
Die Umlagen zahlen Sie zusätzlich 
zu den normalen Kosten für Ihr 
Gas. Wir berechnen die Umlagen 
zusätzlich zu Ihrem Arbeitspreis. 
Auf der Jahresverbrauchsabrech-
nung tauchen die Umlagen in Form 
eines höheren Arbeitspreises ab 
Oktober auf.  

8. Kann die Höhe der 
Umlage noch steigen?
Eine Anpassung der Gasspeiche-
rumlage ist alle 6 Monate möglich 
(Ausnahme 1. und letzte Periode, 
hier gelten 3 Monate). Dies gilt so-
wohl für Preiserhöhungen als auch 
für Preissenkungen. Die Bilanzie-
rungsumlage wird immer zum 1. 
Oktober eines Jahres veröffentlicht 
und kann ebenso steigen oder 
sinken.



So lautet die Formel:
Gasverbrauch in m³ x 
Brennwert x Zustandszahl 
= Energieverbrauch in kWh 

Als Faustformel gilt:
1 m³ Gas enthält ungefähr 
11 kWh Energie.
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HÜTTEWissen

Ihr Gaszähler im Haushalt misst 
verbrauchtes Erdgas in Kubikme-
tern. Auf Ihrer Rechnung wird Ihr 
Verbrauch aber wie beim Strom in 
Kilowattstunden abgerechnet.
 
Warum ist das so? 
Wir klären auf.
In Kubikmetern misst Ihr Gaszähler 
das durchgeleitete Gasvolumen. 
Das Interesse eines Verbrauchers 
gilt jedoch nicht dem Gasvolumen, 
sondern dem Energiegehalt (tat-
sächlich genutzte Energiemenge) 
des Gases, das in Kilowattstunden 
angegeben wird.  

Wir rechnen Ihr Erdgas 
zuverlässig ab.
Bei Erdgas handelt es sich um 
ein Naturprodukt, das in seiner 
chemischen Zusammensetzung 
schwankt. Sein Energiegehalt 
unterliegt deshalb natürlichen 
Schwankungen. Je nach Höhen-
lage der Abnahmestelle variieren 
auch die Gastemperatur und 
der Gasdruck. Bei der Umrech-
nung von Gasvolumen in Energie 
werden diese Einflüsse sowie die 

Warum wird Gas in Kubik-
metern abgelesen und in Kilo-
wattstunden abgerechnet?

Schwankungen in der Zusammen-
setzung des Gases beachtet. Sie 
zahlen nur den Energieinhalt, den 
Sie auch verbrauchen.

Wie erfolgt die Umrech-
nung von m³ in kWh?
Für die Umrechnung werden 
neben den verbrauchten Kubik-
metern auch die Faktoren Zu-
standszahl und Brennwert heran-
gezogen. Die Zustandszahl, auch 
Z-Zahl genannt, berücksichtigt die 
physikalischen Eigenschaften des 
Gases und ist von verschiedenen 
Parametern wie dem Effektivdruck, 
der Gastemperatur und dem Luft-
druck in der Umgebung abhängig. 
Sie wird für jeden Zähler ermittelt 
und auf der Abrechnung vermerkt. 
Der Brennwert bezeichnet den 
Energiegehalt je Norm-Kubikmeter. 
Das Erdgas hat je nach Beschaf-
fenheit/Zusammensetzung mal 
einen höheren und mal einen nied-
rigeren Brennwert. Wie hoch der 
Brennwert ist, wird jeden Monat 
vom örtlichen Netzbetreiber (hier 
Gasversorgung Eisenhüttenstadt 
GmbH) veröffentlicht.  

Die Umrechnung von m³ in kWh 
funktioniert mit einer einfachen 
Gleichung. Dabei ist das Volumen 
mit dem Brennwert und der Zu-
standszahl zu multiplizieren.

Schon gewusst? Den Brenn-
wert und die Zustandszahl für Ihre 
Gasverbrauchsumrechnung in kWh 
finden Sie auf Ihrer Jahresrechnung!



Grundsätzlich setzt sich der 
Strompreis aus mehreren Teilen 
zusammen: zum einen aus Erzeu-
gung, Netznutzung und Vertrieb, 
zum anderen aus Umlagen, 
staatlichen Abgaben und Steuern. 
 
Durchschnittliche Zusammen-
setzung des Strompreises 2022 
für einen Haushalt in Deutschland, 
Jahresverbrauch 3500 kWh. 

(Quelle BDEW, Stand 07/2022)

Auch der Gaspreis setzt 
sich aus drei wesentlichen 
Bestandteilen zusammen: Steuern, 
Abgaben und CO2-Preis, Beschaf-
fungs-, Vertriebs- und Netzkosten. 
 
Durchschnittliche Zusammen-
setzung des Gaspreises 2022 
für einen Einfamilienhaushalt 
mit einem Jahresverbrauch von 
20.000 kWh in Deutschland. 

(Quelle BDEW, Stand 09/2022)
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wEHSTe Bescheid

Informationen 
rund um Ihren Strom- 
und Gaspreis

Ein Strompreis, ein Gaspreis – viele Komponenten. 
So lässt sich vereinfacht die Zusammensetzung 
der Energiepreise erklären. 

Staatliche Abgaben und Umlagen machen heute 
einen Großteil des Strom- oder Gaspreises aus. 
Um welche es sich dabei handelt, warum das so 
ist und wie die Entwicklung der Preise aussieht, 
erfahren Sie hier.
 
Vorab: Der Energiemarkt ist stark in Bewegung. 
Die Großhandelspreise sind weltweit seit dem letzten 
Jahr enorm angestiegen und bewegen sich auf einem 
extrem hohen Preisniveau. Ein Ende dieser noch nie 
dagewesenen Entwicklung ist derzeit nicht absehbar. 
Es gibt verschiedene Gründe für die aktuelle Preisent-
wicklung auf dem Strom- und Gasmarkt. An erster 
Stelle steht vor allem der Ukraine-Krieg. Hinzu kom-
men eine weltweit und insbesondere in Ostasien sehr 
hohe Nachfrage nach Erdgas sowie witterungsbe-
dingte Einflüsse wie längere Kälteperioden im vergan-
genen Winter. Ebenso erhöht der Fakt, dass für die 
Stromversorgung vermehrt Gaskraftwerke einspringen 
müssen, die Nachfrage nach Erdgas als Energieträger 
und belastet somit die Beschaffungspreise.
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1. Halbjahr
2022

1. Halbjahr
2022

Juli 
2022

Strompreis für Haushalte 2022

49 %

22 %

29 %

39 %

22 %

39 %

69 %

9 %

22 %

September
2022

62 %

13 %

25 %

Regulierte Netzentgelte

Steuern, Abgaben, 
Umlage

Gasbeschaffung

Strombeschaffung

Regulierte Netzentgelte

Steuern, Abgaben, 
Umlage

29 % Steuern, Abgaben, Umlagen – staatlich veranlasste Preisbestand-
teile, auf die der Energieversorger keinen Einfluss hat: Mehrwertsteuer, 
Stromsteuer, Umlage für abschaltbare Lasten, Offshore-Netzumlage, 
§19 StromNEV-Umlage, KWKG-Umlage, Konzessionsabgabe.

22 % regulierte Netzentgelte – Netzentgelte des Netzbetreibers für 
den Transport und die Verteilung der Energie sowie die damit verbundenen 
Dienstleistungen wie Messstellenbetrieb und Messung.

49 % Strombeschaffung, Vertrieb – Anteil des Energieversorgers für den 
Einkauf oder die Erzeugung von Strom, den Vertrieb und Serviceleistungen.

Gaspreis für Einfamilienhaushalt (20.000 kWh) 2022

22 % Steuern, Abgaben, Umlagen – Diese Kosten sind staatlich 
festgelegt. Hierzu zählen die Komponenten Mehrwertsteuer, Energiesteuer, 
Co2-Abgabe, Konzessionsabgabe, die Bilanzierungsumlage und die zum 
1. Oktober 2022 neu hinzugekommene Gasspeicherumlage.

9 % regulierte Netzentgelte – Diese Kosten sind gesetzlich reguliert und 
werden von den Netzbetreibern erhoben. Mit den Netzentgelten werden die 
Erdgasnetze betrieben, gewartet und ausgebaut. Auch Kosten für Zähler 
(Betrieb, Wartung Messung) sind hier enthalten.

69 % Gasbeschaffung, Vertrieb – Der Posten für Gasbeschaffung 
und Vertrieb ist der größte. Je nachdem, wo und wie der Gasversorger das 
Gas einkauft, variiert der Kostenanteil. Aufgrund der steigenden Beschaf-
fungskosten an den internationalen Börsen liegt der Anteil dieses Faktor im 
3. Quartal bei 69 %. 

Global 
berichten 
ist für uns 
wichtig!
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Energiespartipps

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

Richtig lüften: Fenster für 10 Minuten lieber ganz 
öffnen als für längere Zeit auf Kipp stellen. Zudem gilt 
Fenster auf und Heizung aus.

Senkung der Raumtemperatur: 1 Grad Senkung 
der Raumtemperatur spart bis zu 6 Prozent an 
Verbrauch. Heizkörper nicht durch Möbel zustellen 
oder durch Vorhänge abhängen.

Bewusst heizen:  unterschiedliche Räume je nach 
Nutzung heizen (Bspw. Bad 22-24 Grad, Wohn- und 
Arbeitsräume 21 Grad, Flur 17 Grad, Schlafzimmer 
16-18 Grad). So sind alle Räume angenehm warm.

Energiereduzierend backen: Wer bei 
Umluft backt, spart das Vorheizen und kann die
Temperatur reduzieren.

Waschen: Die Waschmaschine sollte immer voll 
beladen sein und für das Wäsche trocknen sollte der 
Wäscheständer statt der Trockner verwendet werden.

Geschirrspüler effizient nutzen: Geschirr vorher 
nicht vorspülen und Spüler erst einschalten, wenn er 
voll beladen ist. Spülprogramm mit 55 Grad spart ge-
genüber 65 Grad Programmen rund 25 Prozent Energie.

 1.11.
Tipps 
wie Sie 
Energie 
sparen 
können.
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Energiespartipps

Gefrierfach abtauen: Beim regelmäßigen Abtauen 
des Gefrierschrankes verbraucht das Gerät 15 bis 45 
Prozent weniger Strom pro Jahr.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

Austausch ineffizienter Geräte: Bei Anschaf-
fung von neuen Geräten am besten am europaweit 
einheitlichen Energielabel orientieren. Ein Gerät 
der Klasse A verbraucht ca. 70 Prozent weniger 
Strom als ein ineffizientes Modell der Klasse F.

Smartphone-Akku schonen: Schalten Sie auto-
matische Funktionen wie selten genutzte Apps, 
Bluetooth, Wlan und Multitasking-Programme aus 
und aktivieren Sie diese nur bei Bedarf: Das schont 
Akku und Geldbeutel.

Energiesparendes Arbeiten im Homeoffice: 
Trennen Sie unbenutzte Zusatzgeräte wie Drucker, 
Scanner und Lautsprecher vom Netz und schalten 
Sie den Computer aus, wenn sie ihn länger als ca. 
30 Minuten nicht nutzen. Standby verbraucht 50 % 
weniger Strom.

Duschen statt baden: Nutzen Sie die 
Dusche statt der Badewanne, dies 
spart 50 % an Energiekosten zum Heizen 
des Wassers. Weiteres Sparpotenzial 
bieten Duschsparköpfe und Strahlregler 
für den Wasserhahn. Sie reduzieren den 
Wasserdurchfluss, aber nicht den Komfort.
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Kunde sein oder werden

1. Warum haben die 
Stadtwerke Eisenhüttenstadt 
im Frühjahr des Jahres 2022 
ihren Vertrieb eingestellt?  
Unsere Mengenkontingente waren 
zu diesem Zeitpunkt erschöpft. 
Wir hätten also zu sehr hohen 
Marktpreisen die benötigte Energie 
nachkaufen müssen und hätten 
unsere Preise anpassen müssen.  
 
2. Kann ich als Strom-
Bestandskunde einen 
Gasvertrag trotz Kundenan-
nahmestopp abschließen?  
Nein, wir bieten zur Zeit keine 
Verträge im Bereich Strom oder 
Gas außerhalb der Grundversor-
gung an. 
 
3. Bieten die Stadtwerke 
Eisenhüttenstadt ab 
Januar wieder Strom- und 
Gasverträge an?  
Wir befinden uns aktuell in der 
Mengenplanung für 2023. 
Sehr wahrscheinlich werden wir 

wieder Stromverträge anbieten.
 
4. Wo kann ich mich über 
die Tarife informieren?  
Wir bieten auf unserer Homepage 
die Möglichkeit eines Tarifrech-
ners, hier können Sie prüfen, ob 
und zu welchen Konditionen ein 
Vertragsabschluss möglich ist. 
Außerdem beraten wir Sie auch 
gern persönlich vor Ort in unserem 
Kundencenter. 
 
5. Mit welchen Preisstei-
gerungen muss ich im Ver-
gleich zum Vorjahr rechnen? 
Unsere Bestandskunden wurden 
bereits über die gültigen Preise 
für das Lieferjahr 2023 informiert. 
Aufgrund der hohen Einkaufs-
preise und deutlich gestiegener 
Netznutzungsentgelte für Strom 
und Erdgas mussten auch wir die 
Preise anpassen, allerdings bieten 
wir im regionalen Marktvergleich 
sehr gute Konditionen für unsere 
Bestandskunden an. 

Kunde sein und werden – 
wir geben Antworten!

6. Muss ich unterjährig 
mit Preisanpassungen rech-
nen - welche Einflussfaktoren 
gäbe es? 
Aufgrund der ständigen Ände-
rungen und Unsicherheiten am 
Energiemarkt kann man dies 
nicht pauschal beantworten. Für 
Strom konnten wir den Preis 2022 
konstant halten, es gab durch den 
Wegfall der EEG-Umlage sogar 
eine Senkung. Für Gas mussten 
wir aufgrund hoheitlich auferleg-
ter Belastungen den Preis zum 
01.10.2022 erhöhen. Die neu  ein-
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geführten Umlagen im Gas können 
unterjährig angepasst werden, 
d. h. dass wir hier Kostensteigerun-
gen aber auch Kostensenkungen 
weitergeben müssen bzw. werden.

7. Die Gasbeschaffungs-
umlage wurde zum 1.10.2022 
abgeschafft. Die Gasspeicher-
umlage und die Bilanzie-
rungsumlage bleiben weiter-
hin in Kraft. Was bedeutet 
das für unsere Gaskunden?
Die Gasspeicher- und Bilan-
zierungsumlage fließen seit 
01.10.2022 als Preisbestandteil 
in den Gaspreis unserer Kunden 
ein. Die Umlagen werden von den 
Stadtwerken Eisenhüttenstadt als 
durchlaufender Posten Eins zu 
Eins weitergereicht.

8. Einige unserer Kunden 
haben bereits Ihre Abschläge 
erhöht – erneute Abschlag-
sanpassung notwendig?
Die Abschläge werden nicht auto-
matisch gesenkt. Eine Abschlag-
sanpassung halten wir nicht für 
zwingend notwendig. Etwaige zu 
viel eingezahlte Abschläge werden 
mit der Jahresverbrauchsabrech-
nung Ende Januar als Guthaben 
an unsere Kunden ausgezahlt.

9. Die Bundesregierung hat 
rückwirkend zum 1. Oktober 

11

2022 die Mehrwertsteuer 
auf Gas auf 7 % gesenkt. 
Wie setzen die Stadtwerke 
Eisenhüttenstadt das um?
Die Senkung gilt für den Zeit-
raum vom 1. Oktober 2022 bis 
31. März 2024. Diesen Kosten-
vorteil geben wir vollständig an 
unsere Kunden weiter.

10. Warum steigen die  
Netznutzungsentgelte?
Zum einen steigen die Bewirt-
schaftungskosten aufgrund 
allgemein steigender Preise. 
Dazu kommt die Ausbilanzierung 
der Netze (Strom oder Gas), 
wofür zusätzliche Energie zu 
sehr hohen Preisen eingekauft 
werden muss. Zuletzt führen die 
Energieeinsparbemühungen zu 
steigenden Netznutzungsent-
gelten, da die Netzkosten auf 
geringere Mengen umgelegt 
werden müssen. 

11. Ist die Energiepreis-
bremse sowie die 
Dezember-Soforthilfe in 
der Preisanpassung zum 
01.01.2023 schon be-
rücksichtigt?  
Nein. Die geplante Gas-
preisbremse wirkt für 
Gas vom 1. März 2023 
bis April 2024. Um die 
Zeit bis zur Einführung 

der Gaspreisbremse zu überbrü-
cken, wird der Bund im Rahmen 
einer Soforthilfe die im Dezember 
fälligen Abschlagszahlungen für 
Gas übernehmen. Die Strompreis-
bremse tritt ab 1. Januar 2023 in 
Kraft. Die vom Bund beschlos-
senen Entlastungen geben wir 
selbstverständlich vollständig und 
unverzüglich an unsere Kunden 
weiter, sobald uns detaillierte 
Regelungen zur Umsetzung des 
Entlastungspaketes vorliegen.
 
12. Die Stadtwerke 
Eisenhüttenstadt sind 
Grundversorger in Eisen-
hüttenstadt, was bedeutet 
dies konkret? 
In Deutschland ist der Grundver-
sorger nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz dasjenige Energie-
versorgungsunternehmen, das in 
einem Netzgebiet der allgemeinen 
Versorgung die Mehrzahl der 
Haushaltskunden versorgt. Auch 
wenn wir aktuell keinen Abschluss 
eines Gas- oder Strom-Tarifver-
trages anbieten, kommen wir 

in Eisenhüttenstadt 
unserer Verpflichtung 

als Grundversor-
ger nach. Hier ist 
die Versorgung 
unserer Kunden 
jederzeit durch 
uns gesichert.

Kunde sein oder werden

Informationen zur 

aktuellen Lage unter: 

www.swehst.de



 12

Zahlungsunfähig

Zahlungsunfähig – 
was tun?

Ab wann bin ich 
zahlungsunfähig?

  ■ Eine fristgerechte Bezahlung der 
bestehenden Forderungen ist nicht 
mehr möglich.

 
Was kann ich tun, wenn ich 
meine Energierechnung nicht 
mehr zahlen kann?

  ■ Schnell handeln - Nehmen Sie 
frühzeitig Kontakt mit uns auf  
(Tel.: 03364 29 32 300).

  ■ Auch Teilzahlungen können eine 
Sperrung verhindern.

  ■ Sie haben die Möglichkeit, eine 
zinsfreie Ratenzahlungsverein- 
barung mit uns abzuschließen.

  ■ Informieren Sie sich über örtliche 
Hilfsangebote zur Abwendung 
einer Versorgungsunterbrechung   
(z. B. Schuldnerberater).

  ■ Holen Sie sich Rat bei der  
Verbraucherzentrale.

  ■ Versuchen Sie Ihren Verbrauch zu 
verringern, siehe Energiespar-
tipps Seite 8.

  ■ Beobachten Sie Ihren Energiever-
brauch, lokalisieren Sie Stromfres-
ser in Ihrem Haushalt und lesen 
Sie regelmäßig Ihren Zähler ab.

  ■ Bei Notwendigkeit passen Sie 
unterjährig Ihre Abschläge an,  
um Nachforderungen bei der  
Jahresverbrauchsabrechnung  
zu vermeiden.

Zähler gesperrt – und 
was nun?

  ■ Eine Zählersperre verursacht 
zusätzliche hohe Kosten.

  ■ Eine Freischaltung erfolgt nur  
nach Begleichung der offenen  
Forderungen oder sonstiger  
Vereinbarungen (siehe Frage  
davor).

Die Energiepreise explodieren. Was können Sie tun, 
wenn Sie Ihre Gas- und Stromrechnung bald nicht 
mehr bezahlen können? Viele unserer Kunden stellen 
sich angesichts der aktuellen Lage genau diese 
Frage. Wir geben Antworten.

Wie kann ich eine Sperrung 
meines Strom- oder 
Gaszählers verhindern?

  ■ Bezahlen Sie Ihre Abschläge im-
mer regelmäßig und pünktlich.

  ■ Zahlungen für Strom und Gas 
sollten immer Vorrang haben.

  ■ Bei Nichtzahlung Ihres monatli-
chen Abschlages erhalten Sie die 
erste Mahnung gefolgt von der 
zweiten bis zur Ankündigung  
der Sperre.

  ■ Sollte Ihre Zahlung bei beste-
hendem SEPA-Mandat aufgrund 
fehlender Deckung nicht von Ihrem 
Konto abgebucht werden können, 
wird Ihre Bank systemisch ge-
schlossen und für weitere Abbu-
chungen nicht wieder verwendet. 
Folglich sind Ihre Zahlungen dann 
nur noch per Überweisung oder 
Bareinzahlung möglich.



1. Gasgeräte / Gasanwendungen sind außer  
Betrieb zu nehmen.

2. Die Gashausanschlüsse in Eisenhüttenstadt sind 
mit modernen Gas-Hausdruckregelgeräten mit 
integrierter Gasmangelsicherung ausgestattet.

3. Die Anschlüsse gehen bei intakter   
Gasinstallation nach Wiederinbetriebnahme /  
Füllung der Gasnetze / Versorgungsleitungen  
selbstständig wieder in Betrieb.

4. Die Inbetriebnahme der Gasgeräte /   
Gasanwendung liegt in der Verantwortung  
des Anschlussnutzers / des Kundens. 

5. Fachkräfte, wie Vertrags-Installateure und  
Bezirks-Schornsteinfeger sind mit einzubeziehen.

1. Gasgeräte / Gasanwendungen sind außer  
Betrieb zu nehmen.

2. Schließen der Hauptabsperreinrichtung – erfolgt 
durch die Mitarbeiter der GVE

3. Eine Wiederinbetriebnahme der Gasgeräte / 
Gasanwendungen darf erst durchgeführt werden, 
wenn der ordnungsgemäße Zustand der Gasins-
tallationsleitung inkl. angeschlossener Geräte nach 
einer vorherigen Kontrolle und Prüfung durch eine 
zugelassene Fachkraft (Vertragsinstallateur / Ver-
teilnetzbetreiber) festgestellt wurde und das Gas 
wieder in die Leitungsanlage eingelassen wurde.
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HütteGasmangellage

Verhaltensempfehlung 
bei einer Gasmangellage

Aufgrund des Russland-Ukraine-Krieges und der damit 
verbundenen Sanktionsmaßnahmen gegen Russland 
seitens Deutschlands und anderer westlicher Länder ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass es in Deutschland zu einer 
Gasmangellage (Ausfall der Gasversorgung) kommt, so 
hoch wie wohl noch nie in den zurückliegenden Jahren.

Gilt für alle Kunden im Stadtgebiet 
Eisenhüttenstadt außer OT Diehlo 
und Wohnkomplex VI.

Gilt für alle Kunden im Wohnkomplex VI.

Hinweis: Diese Verhaltensempfehlungen gelten nur für das Versorgungsgebiet der Gasversorgung 
Eisenhüttenstadt GmbH (GVE). Gasverbraucher außerhalb dieses Netzgebietes wenden sich bei Fragen 
bitte an ihren jeweiligen zuständigen Netzbetreiber (bspw. im Umland bei der EWE Netz GmbH).

Gilt für Alle:

1. Ruhe bewahren, Panik vermeiden!

2. Folgen Sie den Anweisungen und Hinweisen!   
(z. B. Homepage SWE/GVE, Radio, TV, Zeitung)

3. Bitte informieren Sie auch hilfsbedürftige  
Nachbarn!
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HütteEvent

Grand Prix 
mit Energie 

2022

Dankeschön, 
an alle Unterstützer, 

Teilnehmer und 
Mitarbeiter für ein 

erlebnisreiches
Familien-Sportevent!

Mehr Bilder unter: 
 gp-mit-energie.de
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

kleiner
Panda

Karies

Erdzeit-
alter

ein
Jagdruf

synthe-
tische
Droge
(Abk.)

Sonnen-
göttin
(japan.
Mythos)

Form
des
Sauer-
stoffs

ein Hof-
beamter
im MA.

Vorname
der
Fonda

außer-
irdischer
TV-Star

Haus-
halts-
pläne

anre-
gendes
Heiß-
getränk

Ein-
atmung
von Heil-
mitteln

Ur-
sprungs-
ort

Napo-
leons
Exil
(Insel)

englisch:
Rind-
fleisch

Boot-
schiebe-
stange

chem.
Zeichen
für
Helium

indone-
sische
Insel-
gruppe

Rufname
des Ko-
mikers
Laurel

Halbton
unter G

Skan-
dale

Vorname
der
Autorin
Blyton

franzö-
sisch:
Straße

PKW-
Lenk-
hilfe
(Kw.)

Abzähl-
reim, ‚...,
mene,
muh‘

Sahne-
bonbon

männ-
liches
Arbeits-
tier

Stink-
tiere

Donau-
Zufluss
in Bayern

Zaren-
erlass

germa-
nische
Sagen-
gestalt

ägyp-
tische
Stadt
am Nil

US-
Parla-
ments-
entscheid

eh. Auto-
renn-
strecke
in Berlin

span.
Doppel-
konso-
nant

nun ja!

altrömi-
sche
Spiel-
würfel

kanadi-
scher
Wapiti-
hirsch

franz.
Stadt am
Rhône-
Delta

raetselstunde.com
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HütteRätsel

Das Lösungswort unter  
dem Betreff »HütteRätsel« 
unter Angabe des Namens 
und der Adresse per  
Postkarte oder per E-Mail 
senden:

Stadtwerke Eisenhüttenstadt
c/o Sophie Krüger
Fährstraße 60,  
15890 Eisenhüttenstadt
marketing@swehst.de

Wir verlosen unter allen  
richtigen Einsendungen zwei 
HütteGutscheine  
im Gesamtwert von 20 €. 
Einsendeschluss ist der 
31.12.2022. 

Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Im Wert von 10 Euro

HütteGutschein

Gewinnen Sie zwei 
HütteGutscheine im 
Wert von 20 €!

Freuen Sie sich auf attraktive Angebote 
von starken regionalen Partnern.



Hier informieren wir Sie über Neuigkeiten der Stadtwerke 
Eisenhüttenstadt und aktuelle Ereignisse. Außerdem 
erfahren Sie Wissenswertes aus der Energiewelt und lernen 
das Team der Stadtwerke Eisenhüttenstadt näher kennen. 

Besuchen Sie uns auf Facebook oder Instagram. Wir freuen 
uns über jeden Like und über eine aktive Beteiligung.

 @StadtwerkeEisenhuettenstadt  
 @Stadtwerke.Eisenhuettenstadt

Folge uns, 

aktiviere die 

Glocke 

für 100 %

 Informationen

Wir sind auf Facebook 
und Instagram

Jetzt abonnieren!


